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Amtliche 
Bekanntmachungen

Feststellung der Jahresrechnung 2021  
des Fremdenverkehrsbetriebes 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 27.02.2023 
die Jahresrechnung 2021 des Fremdenverkehrsbetriebes gemäß 
§ 12 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 16 IV des 
Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgelegt: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme  4.556.456,92 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  3.468.621,64 € 
 das Umlaufvermögen  1.050.410,56 € 
 den Rechnungsabgrenzungsposten  407,86 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital  4.110.244,25 € 
 die empfangenen Ertragszuschüsse  0,00 € 
 die Rückstellungen  250.344,95 € 
 die Verbindlichkeiten  195.867,72 € 
 
1.2 Der Jahresverlust beträgt  1.363.122,39 € 
1.2.1 Die Summe der Erträge beträgt  1.050.031,08 € 
1.2.2 Die Summe der Aufwendungen beträgt 2.413.153,47 € 
 
2. Verwendung des Jahresverlustes 
 aus dem Haushalt der 
 Gemeinde auszugleichen 1.363.122,39 € 
 
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr 
 nach  § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt 
 eingeplanten Finanzierungsmittel  0,00 € 
 
4.  Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des 

Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 
  
Feststellung der Jahresrechnung 2021  
des Eigenbetriebes Kommunale Dienste
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 27.02.2023 
die Jahresrechnung 2021 des Eigenbetriebes Kommunale Dienste 
gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 16 
IV des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgelegt: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme  2.076.121,97 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  1.744.245,08 € 
 das Umlaufvermögen  331.876,89 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital  1.250.768,27 € 
 die empfangenen Ertragszuschüsse  0,00 € 
 die Rückstellungen  0,00 € 
 die Verbindlichkeiten  825.353,70 € 
 
1.2 Der Jahresgewinn beträgt  119.983,76 € 
1.2.1 Die Summe der Erträge beträgt  189.105,56 € 
1.2.2 Die Summe der Aufwendungen beträgt 69.121,80 € 
 
2. Verwendung des Jahresgewinns  
 auf neue Rechnung vorzutragen  69.121,80 € 
 
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr 
 nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt 
 eingeplanten Finanzierungsmittel  0,00 € 

4.  Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des 
Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 

 
Feststellung der Jahresrechnung 2021  
des Wasserversorgungsbetriebes 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 27.02.2023 
die Jahresrechnung 2021 des Wasserversorgungsbetriebes ge-
mäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 16 IV 
des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgelegt: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme  1.002.533,89 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  794.851,54 € 
 das Umlaufvermögen  207.682,35 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital  644.130,87 € 
 die empfangenen Ertragszuschüsse  43.383,15 € 
 die Rückstellungen  17.831,15 € 
 die Verbindlichkeiten  297.188,72 € 
 
1.2 Der Jahresgewinn beträgt  6.469,79 € 
1.2.1 Die Summe der Erträge beträgt  591.049,35 € 
1.2.2 Die Summe der Aufwendungen beträgt 584.579,56 €
 
2. Verwendung des Jahresgewinns 
 auf Rechnung vorzutragen 6.469,79 € 
 
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach 
 § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt eingeplanten 
 Finanzierungsmittel 0,00 € 
 
4.  Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des 

Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 
 
Feststellung der Jahresrechnung 2021  
des Abwasserbeseitigungsbetriebes 
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 27.02.2023 
die Jahresrechnung 2021 des Abwasserbeseitigungsbetriebes 
gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 16 
IV des Eigenbetriebsgesetzes wie folgt festgelegt: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses
1.1 Bilanzsumme  7.654.348,14 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
 das Anlagevermögen  7.354.387,98 € 
 das Umlaufvermögen  299.960,16 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 das Eigenkapital  2.445.758,16 € 
 die empfangenen Ertragszuschüsse  1.416.975,92 € 
 die Rückstellungen  4.534,10 € 
 die Verbindlichkeiten  3.787.079,96 € 
 
1.2 Der Jahresgewinn beträgt  107.419,05 € 
1.2.1 Die Summe der Erträge beträgt  1.569.233,27 € 
1.2.2 Die Summe der Aufwendungen beträgt 1.461.814,22 € 
 
2. Verwendung des Jahresgewinns 
 wird auf Rechnung vorgetragen  107.419,05 € 
 
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach 
 § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt eingeplanten 
 Finanzierungsmittel 0,00 € 
 
4.  Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 des 

Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 Entlastung erteilt. 

Amtlicher Teil
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Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte liegen in der Zeit von 
Montag, 13.03.2023 bis Mittwoch, 22.03.2023, jeweils einschließ-
lich, im Rathaus Zimmer 23 während der üblichen Sprechzeiten 
zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Langenargen, den 01.03.2023 

Ole Münder 
Bürgermeister 
 

Gemeindenachrichten

Einladung zur Sportlerehrung 2022 
Die Gemeinde Langenargen ehrt zusammen mit der Franz-Jo-
sef-Krayer-Stiftung 
in einer Feierstunde die Sportler des Jahres. 

Die Ehrung findet 

am Dienstag, 21. März 2023 um 18.00 Uhr
im Münzhof Langenargen

statt. 
Verdienten Sportlerinnen und Sportlern, die in ihren Disziplinen 
herausragende Leistungen erbracht haben, werden die Förder-
preise der Franz-Josef-Krayer-Stiftung übergeben. 
 
Zu diesem festlichen Abend werden Mitglieder der Sportvereine 
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Ole Münder 
Bürgermeister 

Neue Rubrik auf der Homepage der Gemeinde 
Langenargen 
Seit September 2021 nutzt die Gemeinde Langenargen das Bür-
gerinformationssystem für Sitzungen des Gemeinderats, des 
Stiftungsrats, sowie des Ausschusses für Umwelt und Technik. 
Im Bürgerinformationssystem finden interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sämtliche Sitzungsvorlagen sowie die zugehörigen 
Anlagen zu den Sitzungen. 
 
Für noch schnelleren Zugriff und somit größerer Transparenz 
finden Sie nun zusätzlich Informationen/Präsentationen zu Kon-
zepten und Analysen, die umfangreich und von grundsätzlicher 
Bedeutung sind, auf der Homepage der Gemeinde unter der 
Rubrik „Leben in Langenargen – Bauen & Wohnen – Konzepte“.
 
Langenargen auf dem Weg zur  
„Sorgenden Gemeinde“ 
Im Sommer letzten Jahres haben 849 Bürgerinnen und Bürger 
ab 60 Jahren an einer Befragung zu den Themen „Wohnen und 
Leben im Alter“ teilgenommen. An dieser Stelle berichten wir 
fortlaufend über die Ergebnisse. In dieser Ausgabe des Mittei-
lungsblatts beginnen wir mit den statistischen Angaben zu der 
Beteiligung an der Umfrage sowie den Anregungen und Anmer-
kungen, die die Umfrageteilnehmer im freien Teil des Fragebo-
gens machen konnten. 
Exakt 849 Langenargener ab 60 Jahren haben sich an der Um-
frage beteiligt, die auf Anregung des Arbeitskreises Senioren und 

Soziales im Sommer letzten Jahres durchgeführt wurde. Damit 
beteiligte sich fast ein Drittel der insgesamt 2.586 zum damali-
gen Zeitpunkt in der Gemeinde Wohnenden an der Befragung. 
Eine Resonanz, die die Erwartungen der Initiatoren um Annette 
Hermann, die Seniorenbeauftragten der Gemeinde, bei weitem 
übertraf und auch vor eine große Aufgabe bei der Erfassung und 
Auswertung der vielen Fragebögen stellte. 

Die Umfrageteilnehmer verteilen sich recht gleichmäßig auf die 
verschiedenen Altersgruppen. Erfreulich ist, dass 98 Prozent an-
geben, sich in der Gemeinde wohl zu fühlen (64 Prozent „sehr 
wohl“ und 34 Prozent „wohl“). Dennoch ergeben sich aus den 
Antworten in den verschiedenen Themenbereichen einige Hand-
lungsansätze und Verbesserungsmöglichkeiten, die wir in den 
kommenden Wochen in den Ergebnisberichten zu den einzelnen 
Umfragebereichen aufzeigen werden. 
Ein Großteil der Umfrageteilnehmer nutzte auch die Möglichkeit, 
außerhalb der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in den Frei-
textfeldern persönliche Anmerkungen und individuelle Anregun-
gen zu plazieren. Neben viel Lob für das bereits Geschaffene und 
das besondere Engagement der Gemeinde für Senioren („Lan-
genargen ist eine der ganz wenigen Gemeinden, die Träger des 
Altenheims ist.“ oder „Unsere Gemeinde ist betreffend Altersver-
sorgung bestens aufgestellt.“) wird vereinzelt angemerkt, dass die 
Gemeinde die „Jungen“ nicht aus den Augen verlieren soll, damit 
Langenargen nicht „überaltert“. Mehrfach angesprochen werden 
Konflikte, die im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung 
öffentlicher Räume durch Senioren und Touristen im Sommer 
entstehen. Ganz konkret werden auch Vorschläge gemacht, wie 
die Infrastruktur für ältere Mitbürger perspektivisch verbessert 
werden kann, etwa durch die konsequente Überdachung von 
Bushaltestellen, die Verbesserung der Barrierefreiheit im Stra-
ßenraum oder die Planung eines neuen Pflegeheims. Vertiefend 
soll über diese und andere Themen auch bei den beiden im April 
und Mai geplanten Bürgercafés gesprochen werden, in denen 
zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern mögliche Lösungen 
und Projekte entwickelt werden sollen. 
Eine vollständige Präsentation der Ergebnisse der Befragung 
steht unter www.langenargen.de unter „Neuigkeiten aus Langen-
argen“ zum Download zur Verfügung. In der nächsten Ausgabe 
des Amtsblatts widmen wir uns dem Thema „Wohnen“. 
Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern möch-
ten wir die Ergebnisse der Befragung diskutieren. Dazu laden wir 
bereits heute ein zu zwei Bürgercafés, bei denen wir zusammen 
Ideen für Projekte und Aktionen entwickeln möchten, damit die 
Voraussetzungen für ein gutes Älter werden in Langenargen er-
halten bleiben und optimiert werden:
 am 26. April im Münzhof und
 am 16. Mai im Dorfgemeinschaft Oberdorf 
 (Beginn jeweils 18 Uhr).
Bitte merken Sie ihre Teilnahme an einem dieser Termine bereits 
heute vor.
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Gründung des Interessenverbandes Bodo- 
Ringzug – Aufwertung der Bodenseegürtelbahn 
zwischen Friedrichshafen und Lindau 
Im vergangenen Jahr haben die Landkreise Ravensburg, Lindau 
und Bodenseekreis sowie Städte und Gemeinden, die an der 
Bahnstrecke Leutkirch – Aulendorf – Ravensburg – Friedrichs-
hafen – Lindau liegen, den Interessenverband Bodo-Ringzug 
gegründet. 
 
Es ist erklärtes Ziel des Landes und der Region, das SPNV-Ange-
bot in der Region Bodensee-Oberschwaben zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Beide Partner streben an, das Fahrtenan-
gebot auszuweiten, infrastrukturelle Verbesserungen anzugehen 
und die Umsetzung vorzubereiten. 
 
Verkehrsminister Winfried Hermann und Vertreter der Region un-
terzeichneten hierzu eine Absichtserklärung für die weitere Zu-
sammenarbeit, in der vereinbart wurde, eine Machbarkeitsstudie 
in Auftrag zu geben, um die genaue Definition der Projekte fest-
zulegen und einen Zeitplan aufzustellen. 
 
Auch die Gemeinde Langenargen ist zum Ende des Jahres 2022 
dem Verband beigetreten. Bürgermeister Ole Münder betont: 
„Dies ist mehr als ein politisches Signal, die Region muss ge-
schlossen diese Projekte vorantreiben.“ 
 
Bürgermeister Ole Münder samt Gemeinderat legten in der Sit-
zung im Oktober 2022 besonderen Wert auf die Feststellung, 
dass die Zielsetzung und Aufgabe des Interessenverbands in 
der Kooperationsvereinbarung auch in einer Aufwertung der Bo-
denseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Bodensee liegt.
 

Bürgermeister Ole Münder und Dr. Wolfgang Heine, Verbands-
direktor Regionalverband Bodensee-Oberschwaben bei der Un-
terzeichnung der Kooperationsvereinbarung 
 Bildquelle: Gemeinde Langenargen

Hinweis auf Beflaggung am Rathaus 
Das Bundeskabinett hat am 16.02.2022 beschlossen, ab dem 
Jahr 2022 jährlich am 11. März 
den „Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt“ 
zu begehen. Aus diesem Anlass wird das Rathaus am Samstag, 
11.03.2023 mit der Trauerbeflaggung beflaggt.

Wahl der Schöffen und Jugendschöffen 
Im Jahr 2023 finden in Baden-Württemberg die Wahlen der Schöf-
finnen und Schöffen für die Schöffenamtsperiode 2024 bis 2028 
statt. Die schöffenrichterliche Tätigkeit ist eine verantwortungs-
volle und besonders bedeutsame ehrenamtliche Tätigkeit in un-
serer Gesellschaft. Schöffinnen und Schöffen haben im Rahmen 
dieser Tätigkeit die Möglichkeit, ihre Wertungen, ihre Lebens- und 
Berufserfahrung in die Entscheidungen der Gerichte einzubrin-
gen. Damit garantieren sie eine Rechtsprechung, die lebensnah 
und allgemeinverständlich ist und stärken das Vertrauen in die 
Justiz. Schöffinnen und Schöffen sind an den Schöffengerichten 
der Amtsgerichte sowie an den Kleinen und den Großen Straf-
kammern der Landgerichte tätig. Sie entscheiden gemeinsam 
mit den Berufsrichterinnen und Berufsrichtern über Schuld- und 
Straffragen bei allen schwerwiegenden, umfangreichen und be-
deutsamen Anklagevorwürfen. In der Regel sind zwölf Sitzungsta-
ge pro Jahr für die Schöffinnen und Schöffen vorgesehen, wobei 
aber nicht ausgeschlossen werden kann, dass es insbesondere 
in umfangreichen Strafverfahren erforderlich wird, häufiger an 
Sitzungstagen teilzunehmen.  
Wer das Schöffenamt ausüben will, sollte sich bis zum 13.04.2023 
beim Hauptamt der Gemeinde bewerben. Ansprechpartner im 
Rathaus ist Herr Vieweger, Telefon 07543 9330-44. Melden kön-
nen sich deutsche Bürgerinnen und Bürger, die am 1. Januar 2024 
das 25. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 69 Jahre 
sind. Personen, die z. B. aus gesundheitlichen Gründen für das 
Amt nicht geeignet sind, die deutsche Sprache nicht ausreichend 
beherrschen oder in Vermögensverfall geraten sind, sollen nicht 
zum Schöffenamt berufen werden. Ausgeschlossen sind außer-
dem Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter aberkannt hat oder die wegen einer vorsätz-
lichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten 
verurteilt worden sind. Der Gemeinderat wählt aus den eingegan-
genen Bewerbungen die für die Gemeinde erforderliche Anzahl 
an vorzuschlagenden Personen und stellt so eine Vorschlagsliste 
zusammen, die in der Folge den Amtsgerichten übersandt wird. 
Dort wird dann im Spätsommer 2023 die eigentliche Schöffen-
wahl durchgeführt. Weitere Informationen zur Schöffenwahl 2023 
sowie Bewerbungsformulare finden Sie auch im Internet unter 
www.langenargen.de.
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Bericht aus dem Gemeinderat 
 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung von Montag, 27.02.2023 

 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

 

1. Nachrücken sowie Feststellung von Hinderungsgründen und Verpflichtung von 

Frau Katrin Brugger und Frau Dr. Heike Padberg als Gemeinderätinnen 

Der Gemeinderat stellte fest, dass bei Frau Katrin Brugger sowie bei Frau Dr. Heike 

Padberg keine Hinderungsgründe nach § 29 GemO vorliegen, die einen Eintritt in den 

Gemeinderat verhindern würden. Frau Katrin Brugger tritt für die Fraktion der Offenen 

Grünen Liste, Frau Dr. Heike Padberg tritt füe die Fraktion der SPD in den Gemeinderat 

ein.  

 

2. Sachstandsbericht des Sozialdezernenten Ignaz Wetzel über die Flüchtlingslage 

im Bodenseekreis 

Der Gemeinderat nahm den Bericht des Sozialdezernenten zur Kenntnis. 

 

3. Bekanntgabe - Ergebnisse der Befragung "Wohnen und Leben im Alter" und 

weitere Vorhaben im Rahmen des Projekts "Gut älter werden in Langenargen" 

Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse der Befragung „Wohnen und Leben im Alter“ 

vom vergangenen Jahr und die weiteren Vorhaben im Rahmen des Projektes „Gut älter 

werden in Langenargen“ zur Kenntnis. 

 

4. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Erschließungsbeitragssatzung. 

 

5. Zuschuss an die Sportfreunde Oberdorf e. V. zur Sanierung des Sportplatzes 

Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss in Höhe von 3.685 € sowie der Übernahme 
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Fraktion der SPD in den Gemeinderat ein. 

  
2.  Sachstandsbericht des Sozialdezernenten Ignaz Wetzel 

über die Flüchtlingslage im Bodenseekreis 
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3.  Bekanntgabe - Ergebnisse der Befragung „Wohnen und 
Leben im Alter“ und weitere Vorhaben im Rahmen des 
Projekts „Gut älter werden in Langenargen“ 

  Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse der Befragung „Woh-
nen und Leben im Alter“ vom vergangenen Jahr und die wei-
teren Vorhaben im Rahmen des Projektes „Gut älter werden 
in Langenargen“ zur Kenntnis. 

  
4.   Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschlie-

ßungsbeiträgen (Erschließungsbeitragssatzung) 
  Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Erschließungs-

beitragssatzung. 
  
5.   Zuschuss an die Sportfreunde Oberdorf e. V. zur Sanie-

rung des Sportplatzes 
  Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss in Höhe von 3.685 € 

sowie der Übernahme der Kosten für den Wasserverbrauch 
im Jahr 2022 in Höhe von 1.500 € an die Sportfreunde Ober-
dorf e. V. einstimmig zu (GR Hanser befangen). 

  
6.   Beschluss der Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan 

der Gemeinde, 2. Lesung 
  Der in der Sitzung dargestellte Beschluss über die Haushalts-

satzung wurde vom Gremium einstimmig beschlossen. 
  
7.   Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 des 

Wasserversorgungsbetriebes, des Abwasserbeseiti-
gungsbetriebes, des Eigenbetriebs „Kommunale Diens-
te“ und des Fremdenverkehrsbetriebes 

  Das Gremium beschloss einstimmig die genannten Wirt-
schaftspläne 2023. 

  
8.  Bekanntgabe
  Bestätigung der Erledigung der Feststellungen des Prü-

fungsberichts der Bauausgaben der Gemeindeprüfungs-
anstalt vom 30.09.2021 durch das Landratsamt Boden-
seekreis 

  Der Gemeinderat nahm die Bestätigung des Landratsam-
tes Bodenseekreis vom 13. Januar 2023 zum Abschluss der 
Prüfung der Bauausgaben der Gemeinde Langenargen 2015 
– 2019 zur Kenntnis. 

  
9.   Vergabe von Planungsleistungen für die anstehende Sa-

nierung der 3-Feld-Sporthalle Langenargen – Bierkeller 
  Der Gemeinderat beauftragte einstimmig das Architekturbüro 

mlw Architekten aus Ravensburg mit der Erstellung eines Sanie-
rungskonzepts für die 3-Feld-Sporthalle in Langenargen-Bier-
keller. Die Kostenschätzung liegt bei brutto 11.459,70 €.

  Der Gemeinderat beauftragte, ebenfalls einstimmig, die mlw 
Haustechnik aus Ravensburg mit der Erstellung eines Sanie-
rungskonzepts für die Bereiche Heizung, Lüftung und Sanitär 
für die 3-Feld-Sporthalle in Langenargen-Bierkeller. Die Kos-
tenschätzung liegt bei brutto 8.571,57 €. 

  Der Gemeinderat beauftragte das Büro Kuttruf Ingenieure aus 
Ravensburg für die Bestandsaufnahme der Tragwerkskonst-
ruktion in der 3-Feld-Sporthalle Langenargen-Bierkeller. Die 
Kostenschätzung liegt bei brutto 12.466,95 €. 

  Der Gemeinderat beauftragte desweiteren das Büro Kirchner 
Energiedienstleistungen aus Weingarten mit der Überarbei-
tung des bestehenden Sanierungsfahrplans. Die Kostenschät-
zung liegt brutto bei 6.069,00 €. 

  
10.   Mietvertrag zur Anmietung des Gebäudes „Haus am Gon-

delhafen“
  Abschluss eines Folgevertrages für den am 31.12.2023 

auslaufenden Mietvertrages 
  Die Gemeinde Langenargen stimmte bei einer Enthaltung 

(GRätin Dr. Padberg) dem Abschluss des 2. Nachtrages über 
die Vermietung des Gebäudes ehemalige Lesehalle („Haus 
am Gondelhafen“) in Langenargen vom 20./26.08.2013 mit 
einem Mietzins pro Jahr von 9.072,00 € zuzügliche der MwSt. 
zu. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Vertrag entspre-

chend abzuschließen. Die Mittel für die Mietzahlung stehen 
im Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Langenargen zur 
Verfügung. 

  
11.  Breitbandverkabelung in Langenargen
 PoP-Standorte allgemein 
  Im Bereich Langenargen – Schwedi soll der PoP-Standort 

Untere Seestraße im Bereich der Freiflache am Siedlungsrand 
errichtet werden. Im Bereich Oberdorf soll der PoP-Standort 
im Bereich des Parkplatzes des DGH errichtet werden. Für 
den Fall, dass PoP-Standorte auf baurechtlich notwendi-
gen Stellplatzflächen ausgewiesen und aufgestellt werden 
müssen, stimmt die Gemeinde Langenargen der Ablösung 
dieser Stellplätze zu. Auf Grund des öffentlichen Interesses 
an der Erstellung der Pop-Standorte, zur Verbesserung der 
Breitbandverkabelung im Ortsbereich, wird auf die Erhebung 
eines Ablösebetrages in diesem Zusammenhang verzichtet. 
Dies wurde vom Gremium einstimmig beschlossen. 

  
12.   Änderungen der Betriebssatzungen der Eigenbetriebe 

der Gemeinde Langenargen
 Anpassung an das neue Eigenbetriebsrecht 
  Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Wirtschaftsfüh-

rung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe ab dem 
01.01.2023 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-HGB 
auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches durchzuführen. Der Gemeinderat beschloss, ebenfalls 
einstimmig, die Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 
für die Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Abwasserbe-
seitigung, des Eigenbetriebs „Kommunale Dienste“ und des 
Eigenbetriebs Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Lan-
genargen. 

  
13.   Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Lan-

genargen für das Jahr 2021 
  Der Gemeinderat stellte einstimmig den Jahresabschluss der 

Gemeinde Langenargen für das Jahr 2021 fest. 
  
14.   Feststellung der Jahresabschlusses 2021 des Wasserver-

sorgungsbetriebes, des Abwasserbeseitigungsbetriebes, 
des Eigenbetriebes „Kommunale Dienste“, des Fremden-
verkehrsbetriebes 

  Der Gemeinderat stellte einstimmig die Jahresabschlüsse 
2021 der genannten Eigenbetriebe fest.
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Bericht aus dem Gemeinderat 
 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung von Montag, 27.02.2023 

 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

 

1. Nachrücken sowie Feststellung von Hinderungsgründen und Verpflichtung von 

Frau Katrin Brugger und Frau Dr. Heike Padberg als Gemeinderätinnen 

Der Gemeinderat stellte fest, dass bei Frau Katrin Brugger sowie bei Frau Dr. Heike 

Padberg keine Hinderungsgründe nach § 29 GemO vorliegen, die einen Eintritt in den 

Gemeinderat verhindern würden. Frau Katrin Brugger tritt für die Fraktion der Offenen 

Grünen Liste, Frau Dr. Heike Padberg tritt füe die Fraktion der SPD in den Gemeinderat 

ein.  

 

2. Sachstandsbericht des Sozialdezernenten Ignaz Wetzel über die Flüchtlingslage 

im Bodenseekreis 

Der Gemeinderat nahm den Bericht des Sozialdezernenten zur Kenntnis. 

 

3. Bekanntgabe - Ergebnisse der Befragung "Wohnen und Leben im Alter" und 

weitere Vorhaben im Rahmen des Projekts "Gut älter werden in Langenargen" 

Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse der Befragung „Wohnen und Leben im Alter“ 

vom vergangenen Jahr und die weiteren Vorhaben im Rahmen des Projektes „Gut älter 

werden in Langenargen“ zur Kenntnis. 

 

4. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

(Erschließungsbeitragssatzung) 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Erschließungsbeitragssatzung. 

 

5. Zuschuss an die Sportfreunde Oberdorf e. V. zur Sanierung des Sportplatzes 

Der Gemeinderat stimmte dem Zuschuss in Höhe von 3.685 € sowie der Übernahme 

Bericht aus der öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT)  

vom 28.02.2023 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

1.  Begrüßung und Eröffnung/Feststellung der Beschlussfä-
higkeit gemäß § 37 Abs. 2 GemO 

  Bürgermeister Ole Münder begrüßt die anwesenden Mitglie-
der des AUT und stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums 
gemäß § 37 Abs. 2 GemO fest. Er stellt weiter fest, dass als 
Vertretung für den ausgeschiedenen Gemeinderat Tizio Pfän-
der Herr Gemeinderat Peter Kraus anwesend ist. Zur Frage 
von Befangenheiten wurden keine Erklärungen abgegeben, 
so dass bei der Beratung keine befangenen Ausschussmit-
glieder teilnehmen. 

 
2.  Bekanntgabe der in der letzten öffentlichen und nichtöf-

fentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 
1 GemO und Beurkundung der Protokolle 

  Der Vorsitzende teilt mit, dass keine nichtöffentlichen Be-
schlüsse bekannt zu geben sind. 
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  Die Beurkundung des Protokolls aus der Sitzung vom 
27.09.2022 wurde von Gemeinderat Albrecht Hanser vollzo-
gen. Des Weiteren beurkundete das Protokoll aus der AUT-Sit-
zung vom 12.12.2022 Gemeinderätin Christine Köhle und 
Gemeinderat Karl Schmid. 

 
3.  Baugesuch zum Umbau und zur Erweiterung von 2 beste-

henden Gauben, Einbau einer Dachloggia auf dem Grund-
stück Obere Seestraße 18, Flst. Nr. 118, B.T.-Nr.62/2022, 
Vorlage: 2023/020 

  Der Antragsteller beabsichtigt auf dem bestehenden Gebäu-
de im Dachgeschoss die Dachgauben zu vergrößern. Es sind 
Befreiungen von der Gaubenlänge, von der geschlossenen 
Wirkung des Hauptdaches, sowie für die Dacheindeckung 
der Flachdachgauben erforderlich. Aus Sicht des Gremiums 
waren die notwendigen Befreiungen im vorliegenden Fall ver-
tretbar, so dass die Zustimmung zum Bauvorhaben gem. § 31 
(Befreiung von der Länge der Dachgauben, der einheitlichen 
Wirkung der Dachfläche und der Dacheindeckung) und § 36 
BauGB einstimmig erteilt wurde. 

 
4.  Baugesuch zur Errichtung eines 5-Familienhauses, 7 Car-

ports, 2 Stellplätzen, Kinderspielplatz, Abbruch Wohn-
haus und Bürogebäude, 2 Garagen, Schuppen und Über-
dachung, Flst. 1133/3, Grubenstraße 9, B.T.-Nr. 57/2022, 
Vorlage: 2023/021 

  Der Antragsteller beabsichtigt das bestehende Wohnhaus 
mit Nebengebäuden abzureißen und ein 5-Familienhaus mit 
Carports und Stellplätzen, sowie einem Kinderspielplatz zu 
erstellen. Das Bauvorhaben ist im Rahmen der Umgebung 
nach § 34 BauGB zu beurteilen und fügt sich in die Umge-
bungsbebauung ein. Das Einvernehmen wurde gem. § 34 
BauGB einstimmig erteilt. Als Empfehlung wurde an den 
Bauherrn weitergegeben, dass der geplante Aufzugsschacht 
in das Gebäude integriert werden sollte. 

 
5.  Baugesuch zum Neubau eines kleinen Wohnhauses, so-

wie Neubau eines Gartenschuppens Finkenweg 13/2, Flst. 
1603, B.T.-Nr. 01/2023, Vorlage: 2023/023 

  Der Antragsteller beabsichtigt ein kleines Wohnhaus und einen 
Gartenschuppen auf einem derzeit unbebauten Grundstück 
zu erstellen. Das Bauvorhaben ist nach § 34 BauGB zu be-

urteilen und fügt sich in die Umgebungsbebauung ein. Das 
Einvernehmen wurde einstimmig ereilt. Dem Bauherrn wur-
de empfohlen, den Standort des kleinen Wohnhauses so zu 
ändern, dass dieser die Bauflucht der benachbarten bereits 
bestehenden Bebauung im Finkenweg aufnimmt. 

 
6.  Franz-Anton-Maulbertsch-Schule - Umsetzung von 

Brandschutzmaßnahmen, Vergabe von Bauleistungen, 
Vorlage: 2023/031 

  Der beauftragte Ingenieur hat die Maßnahmen zum Einbau 
von Brandschutztüren, Maurerarbeiten und für Dämm- und 
Brandschutzarbeiten im UG der FAMS beschränkt ausge-
schrieben. Die Arbeiten für die Brandschutztüren wurden an 
die Schreinerei Kramer, Langenargen zu einem Angebotspreis 
von 37.489,64 € vergeben. Den Auftrag für die Maurerar-
beiten ging an die Firma Schneider aus Eriskirch zu einem 
Angebotspreis von 23.564,58 € und die Dämm- und Brand-
schutzarbeiten an die Firma Ficker GmbH aus Langenargen 
zu einem Angebotspreis von 15.610,29 €. 

 
7.  Verbesserung der Straßenbeleuchtung in der Malerecke 

im Zuge des Breitbandausbaus, Vorlage: 2023/038 
  Aufgrund der neu ermittelten Kosten für die Verbesserung 

der Straßenbeleuchtung in der Malerecke hatten sich die 
ursprünglich geplanten Kosten von 65.000 € auf ca. 76.000 
€ erhöht. Ein großer Anteil an diesen Kosten verursacht die 
Verlegung eines Leerrohres und die dafür erforderlichen Gra-
barbeiten. Auf Grund der Erhöhung der Gesamtkosten wurden 
nicht, wie ursprünglich geplant, die Erneuerung und Verbes-
serung der Straßenbeleuchtung in der Malerecke als Ganzes 
vergeben, sondern die Verwaltung wurde beauftragt, ein Leer-
rohr dort mitverlegen zu lassen, das einen Gesamtkostenanteil 
von 40.000 € nicht überschreiten darf. Die Verwaltung wurde 
beauftragt im Vorfeld mit der bauausführenden Firma erneut 
Verhandlungen zu führen, um hier für die Gemeinde einen 
möglichst niedrigeren Preis zu erzielen. Die Maßnahmen zur 
Verbesserung der Beleuchtung im Bereich der Malerecke soll 
im Zusammenhang mit den übrigen im Gemeindegebiet von 
Langenargen vorgesehenen Maßnahmen geprüft werden und 
nach erfolgter Prüfung erneut dem Gremium zur Entscheidung 
vorgelegt werden. 

Ende des Amtlichen Teils

Das ist los in Langenargen

Filmszene Münzhof 
Die Filmszene Münzhof zeigt am Donnerstag, 16. März, um  
20 Uhr den Film   
Guglhupfgeschwader 
Inhalt: Franz Eberhofer, Bayerns entspanntester Dorfpolizist, 
könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Leider 
bekommt er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zu-
wachs, sondern auch mit Glücksspiel und dem organisierten 
Verbrechen zu tun. Und als mafiöse Geldeintreiber auch noch 
die frischgebackenen Guglhupfe der Oma zerschießen, hört für 
den Eberhofer der Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen 
werden noch zusätzlich erschwert, denn Rudis neue Flamme, 
die diskutierfreudige Theresa, sprengt das eingespielte Fahn-
dungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen 
im Lottofieber, Flötzinger wähnt sich gar schon als Millionär und 
was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto auf sich, der Franz 
verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück wird der Franz von 
seiner Susi auch noch zur Paartherapie genötigt – für den phleg-
matischen Niederbayern eine ganz und gar nervenaufreibende 
Erfahrung. 
D 2022; 93 min.; FSK: ab 12 

Tanzabend im Musiksalon Hirscher e.V. 
DJ George 
BARSIDE GROOVE AND DANCEFLOOR FEVER 
Blues * Funk * Reggae * Drum ‘n’ Base * Old Scool * Hip-
Hop ala Stereo MCs * Studio 54 Discobeats u.v. mehr 
Liebe Tanzgemeinde, endlich ist er mal wieder da: George ”THE 
MESSAGE” aus FN präsentiert im Hirscher seinen BARSIDE 
GROOVE AND DANCEFLOOR  FEVER. Der personifizierte Rhyth-
musmagier hat den Groove im Blut und es kann schon mal pas-
sieren, dass die Tanzpferde mit ihm durchgehen und er auf ein 
Solo die DJ Kanzel verlässt. Er bringt einen heißen Soundmix 
mit preziosem Vinyl auf die Plattenteller und sorgt dafür, dass 
kein Tanzbein unter dem Tisch bleibt. Lasst euch Überraschen. 
Genießt die Drinks und die anderen Tanzleute. Cuba Libre gibt’s 
einmalig für 5,- €. Bitte kommt rechtzeitig, George legt Punkt 
acht die Nadel auf die Scheiben. Eintritt 5,- € für DJ & GEMA. 
Wir freuen uns auf Euch! 
Berthold und das »Saturday Night Hirscher«-Team
 


